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Elementinformationen 7640 - 1057 HH Glanzwunder Alkoholischer Duft- u. Allzweckrein

Version 3 freigegeben ab 07.11.16

Gefahr für Mensch und Umwelt

Signalwort Achtung

Gefahrenhinweise H319  Verursacht schwere Augenreizung.

Wassergefährdungsklasse: 1 (schwach wassergefährdend)

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nur Behälter verwenden, die speziell für das Produkt zugelassen sind. Nur im

Originalbehälter aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten und an trockenen und gut

belüfteten Orten bei Raumtemperatur nicht unter 10 °C lagern. Behälter nicht gasdicht

verschließen. Geeignetes Fußbodenmaterial: laugenbeständig

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Atemschutz Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Handschutz Schutzhandschuhe Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu

Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten sind zu beachten. Es wird

empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten

Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller

abzuklären. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in

Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge

arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. DIN EN 374 Material Butyl,

Schichtdicke 0,5 mm, Durchdringungszeit >= 480 min

Augenschutz Schutzbrille

Körperschutz Geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutz- und Hygienemaßnahmen
Für gute Belüftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung

ausziehen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Staubexplosionsgefahr

Verhalten im Gefahrfall

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

siehe Abschnitt 8.2.2

Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in Erdreich, Gewässer oder Kanalisation verhindern. Gegebenenfalls zuständige Behörden benachrichtigen.

Verfahren zur Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen und

anschließend im geschlossenen Behälter der Entsorgung zuführen.

Geeignete Löschmittel

Trockenlöschpulver Schaum Kohlendioxid Wasser

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Keine bekannt.
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Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Geeignete Schutzkleidung tragen. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Besondere Gefährdung durch den Stoff selbst, seine

Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid Stickoxide (NOx)

Zusätzliche Hinweise

Das Produkt ist nicht brennbar. Die Löschmittel sind daher nach der Umgebung auszurichten. Kontaminiertes

Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Bei Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Mit reichlich Wasser abwaschen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen.

Anschließend Augenarzt aufsuchen. Evtl. vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern leicht möglich. Weiter

ausspülen.

Nach Verschlucken

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen. KEIN Erbrechen

herbeiführen.

Allgemeine Hinweise

Sachgerechte Entsorgung
Abfallschlüsselnummer

Weitere Angaben


